
Informationen zu Bezug von Hilfsmitteln 

Sie benötigen ein Hilfsmittel? 

Dann können wir ihnen nachstehende Unterstützung anbieten.   

Für alle Mitglieder der LIGA Krankenversicherung haben wir zusammen mit der 

Versicherungskammer Bayern (VKB) Rahmenverträge mit diverse Sanitätshäusern,  

Reha-Fachgeschäften oder Hörgeräteakustikern geschlossen.  

 

Ihre Vorteile 

• Selbstbehalte werden aufgrund günstiger Hilfsmittelpreise geringer oder lassen sich 

ganz vermeiden 

• Die vorgenannten Vorteile gelten grundsätzlich - soweit von der Beihilfeverordnung 

keine besonderen Bestimmungen z.B. Höchstsätze vorgegeben sind - auch für den 

Umfang ihres Beihilfeanspruches. 

• Wir klären Ihren Leistungsanspruch frühzeitig und kümmern uns um eine qualitativ 

hochwertige und wirtschaftliche Versorgung. 

 

So nutzen Sie das Angebot 

Nutzen Sie zur Suche des nächstgelegenen Hilfsmittelananbieters den entsprechenden Link 

auf unserer Internetseite. 

    www.ligakranken.de/aktuelles 

und setzen Sie sich mit einem Partner-Fachgeschäft in Verbindung. 

Identifizieren Sie sich beim Partnerbetrieb als Mitglied der LIGA Krankenversicherung. Am 

einfachsten durch vorzeigen Ihrer LIGA-Card für Privatversicherte.  

Der Hilfsmittelanbieter lässt Ihnen eine Datenschutzerklärung unterzeichnen und erledigt alles 

Weitere für Sie. 

Alternativ erhalten Sie einen Kostenvoranschlag, den Sie zusammen mit der Verordnung Ihres 

Arztes bei uns einreichen. 

Sie wollen keinen Partnerbetrieb nutzen? 

Auch kein Problem – dann reichen Sie vor Bezug des Hilfsmittels einen Kostenvoranschlag 

mit der Verordnung ihres Arztes ein.  

Wichtig: Setzen Sie sich bitte vor dem Kauf eines Hilfsmittels mit uns in Verbindung.  

Bezüglich der Kostenvoranschläge für Hilfsmittel wird von der Vereinbarung abgewichen, alle 

Unterlagen zuerst bei der Beihilfe vorzulegen. Die Rechnungen senden Sie dann wie gewohnt 

mit dem Beihilfeantrag an die Versicherungskammer Bayern.  

Was Sie noch wissen sollten  

Bei Bezug eines Hilfsmittels sollten Sie in erster Linie das Angebot von Dienstleistungspau-

schalen nutzen und von einem Kauf des Hilfsmittels absehen. Mit der Pauschale ist für die 

Nutzungsdauer des Hilfsmittels sämtliches Zubehör, Reparaturen und die Wartungen ab-

gegolten. Dies führt zu einer merklichen Reduzierung einer evtl. gerechneten Eigenbeteiligung 

für Sie.  

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns: Telefon 0941 708184 0 

http://www.ligakranken.de/aktuelles

